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Antragsteller*in: Bernd Voß (KV Steinburg)

Änderungsantrag zu A8

Globalalternative:
Öffentliches Geld für Öffentliche Leistungen
Das muss auch für die Mittel aus der EU Agrarpolitik gelten
Der Landesparteitag begrüßt, dass eine Zustimmung zu einer Änderung in der
Direktzahlungsdurchführungsverordnung im März 2018 im Bundesrat gelungen ist. Für extensives
Dauergrünland z.B. in z.B. FFH-Gebieten ist durch eine möglich gewordene Änderung der
Nutzugscodes eine Förderung über die Direktzahlungen, Ökolandbauförderung und
Agrarumweltmaßnahmen auf einer breiteren Basis ermöglicht geworden.
Der Landesparteitag fordert die Landtagsfraktion und die Landesregierung auf, darauf hin zu wirken,
dass bei der zukünftigen Ausrichtung der EU Agrarpolitik konsequent nach dem Prinzip öffentliches
Geld für öffentliche Leistungen ausgerichtet wird und so Tierwohl, Umwelt eine gerechte ländliche
Entwicklung, gestärkt werden.

Begründung

Begründung: mündlich

Ordentlicher Landesparteitag BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Schleswig-Holstein 
20./21.04.2018, Stadthalle Eckernförde
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